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lich meist geschehen ist. Würde sich dadurch die Ge­
sammtzeit um mehr als einen Tag verringern, so würden 
wir mit ihr nicht mehr an den frühesten Tag, der für 
Sisebuts Epoche möglich ist, heranreichen. Ferner spricht 
dagegen, dass selbst, wenn wir für Sisebuts Regierung die 
höchste Angabe 8 Jahre, 11 Monate und 16 Tage vor­
ziehen, wir vom 11. Februar 612 aus schon auf den 
27. Januar 621 als seinen Todestag kämen. Dann könnte 
aber, da Sisebuts Sohn nach des Vaters Tode nur pauco­
rum dierum princeps war, Svinthila spätestens im Februar 
und kaum erst Ende Februar König geworden sein. Es 
müsste also seine Regierung statt 10 Jahre, wie die Quellen 
angeben, einen reichlichen Monat länger gedauert haben.

Aus diesen Gründen dürfte die Lesart der Hs. A, 
welche Reccared I. 15 Jahre, 7 Monate und 20 Tage giebt, 
vorzuziehen sein. Dann muss es für Reccared I. bei der 
Epochengrenze vom 13. April bis 8. Mai 586 verbleiben. Sein 
Tod und Liuvas Epoche würden entsprechend in die Zeit vom 
1. bis 26. December 601, Liuvas Ende und der Anfang von 
Witterichs allgemein anerkannter Regierung vom 12. Juni 
bis 7. Juli 603, Witterichs Ende und Gundemars An­
fang vom 6. April bis 1. Mai 610 und Gundemars Tod 
und Sisebuts Epoche vom 19. Februar bis 15. März 612 
fallen. Dabei ist als die Regel angesehen, dass das Ende 
eines Herrschers und der darauf erfolgende Antritt des 
Nachfolgers auf einen Tag fallen, der aber bei der Berech­
nung der Regierungszeiten für beide mitgezählt wurde.

Je nachdem man für Sisebut die Angabe der Regie­
rungsdauer in A: ‘a. VIII, m. X, d. XX’, oder die andere: 
‘a. VIII, m. XI, d. XVI’ vorzieht, kommt man zur An­
setzung seines Todes in die Zeit entweder vom 7. Januar 
bis 1. Februar oder vom 3. bis 28. Februar 621. Mit Rück­
sicht auf die pauci dies der Regierung Reccareds II. und 
die Wahrscheinlichkeit der Epoche Svinthilas im März 
dürfte der letzte Ansatz vorzuziehen sein.

III.
Von Tulga bis Wittiza.

Für Tulga und die folgenden Könige stehen uns 
reichere und zum Theil sehr genaue Nachrichten zur Ver­
fügung, bei deren Verwerthung jedoch Kritik nöthig ist. 
Der Königskatalog bricht in der ältesten Recension, wenn 
auch vielleicht nur durch einen zufälligen Mangel unserer 


